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I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 
Art. 1  Grundlage / Zweck 
 
1 Grundlage dieser Verordnung ist das Gesetz über die Entschädigung 

von Behörden und Kommissionen der Gemeinde Scuol (Art. 4). 
 
2 Diese Verordnung legt die Ansätze für die Entschädigungen fest und 

regelt die Organisation beim Vollzug des Gesetzes. 
 
 

 

II. Ansätze 
 
 
Art. 2  Jahrespauschalen 
 
1 Die Jahrespauschalen werden wie folgt festgelegt: 

Gemeindevorstand: Mitglieder  
mit den Sachgebieten Bauwesen und Schule 14 500 Franken 

Gemeindevorstand: übrige Mitglieder  12 500 Franken 

Schulratspräsident 12 500 Franken 
 
 
Art. 3  Funktionszulagen 
 
1 Die Funktionszulagen werden wie folgt festgelegt: 

Vice-Gemeindepräsident 850 Franken 

Präsident der Geschäftsprüfungskommission 850 Franken 
 
 
Art. 4  Sitzungsentschädigungen 
 
1 Die Mitglieder der folgenden an der Urne gewählten Gremien erhalten 

eine Sitzungsentschädigung von 50 Franken pro Stunde:  
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− Gemeindevorstand (ausgenommen Vorstandssitzungen) 

− Schulrat (ausgenommen der Vertreter des Gemeindevorstandes)  

− Geschäftsprüfungskommission (inkl. Präsident) 
 
2 Die Mitglieder weiterer durch den Gemeindevorstand eingesetzter 

Kommissionen (ständige oder temporäre) erhalten eine Sitzungsent-
schädigung von 40 Franken pro Stunde.  

 
 
Art. 5  Entschädigungen für die Mitgliedschaft in Verwaltungsräten * 
 
1 Die Mitglieder des Gemeindevorstands (einschliesslich Gemeindeprä-

sident), welche Verwaltungsräten angehören, werden dafür von der 
Gemeinde aufgrund dieser Verordnung entschädigt. Die Gemeinde er-
hält die entsprechenden Honorare von den betreffenden Firmen/Orga-
nisationen.  

 
2 ... * 
 
 
Art. 6  Entschädigungen für weitere Arbeiten 
 
1 Die Mitglieder des Schulrats werden auch für ihre Schulbesuche ent-

schädigt sowie für Arbeiten, welche der Schulratspräsident anordnet. 
Davon ausgenommen ist der Vertreter des Gemeindevorstands. 

 
2 Die Entschädigung beträgt 50 Franken pro Stunde. 
 
 
Art. 7  Protokollentschädigungen 
 
1 Die Entschädigung beträgt 50 Franken pro Protokoll. 
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III. Organisation 
 
 

Art. 8  Erfassung der Tätigkeiten 
 
1 Die Behörden- und Kommissionsmitglieder führen selbständig Buch 

über die Tätigkeiten, welche nicht mit dem Fixum abgegolten werden 
(genaue Bezeichnung der Tätigkeit, Zeitaufwand, Spesen).  

 
2 Sie erhalten zu diesem Zweck anfangs Jahr von der Gemeinde ein For-

mular zum Ausfüllen. 
 
 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 
 
Art. 9  Aufhebung widersprechender Bestimmungen 
 
1 Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung werden alle zu ihr in Wider-

spruch stehenden Bestimmungen aufgehoben.  
 
 
Art. 10  Inkrafttreten 
 
1 Die vorliegende Verordnung tritt nach der Annahme durch den Ge-

meindevorstand per 1. Januar 2016 in Kraft. 
 
 
Der Gemeindevorstand hat diese Verordnung am 11. Januar 2016 geneh-
migt. 
 
 
IM NAMEN DES GEMEINDEVORSTANDES 
 
Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 
 

Christian Fanzun Andri Florineth 
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Der Gemeindevorstand hat am 23. November 2020 eine Anpassung der 
jährlichen Pauschalen beschlossen, die am 1. Januar 2021 in Kraft getreten 
ist. 
 
 
IM NAMEN DES GEMEINDEVORSTANDES 
 
Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 
 

Christian Fanzun Andri Florineth 

 

 
Der Gemeindevorstand hat am 9. Januar 2023 Anpassungen dieser Verord-
nung beschlossen, die am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind. 
 
 
IM NAMEN DES GEMEINDEVORSTANDES 
 
Die Gemeindepräsidentin: Der Gemeindeschreiber: 
 

Aita Zanetti Andri Florineth 
 
  



Anhang 2: Änderungstabelle 
 

Element Beschluss Inkrafttreten Änderung Anlass 

     

     
Art. 7  Abs. 2  lit. g 14.02.2022 01.03.2022 geändert Teilrevision 

 


